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Goethe-Universität Frankfurt Vermerk zur Trennungsrechnung 1 

 
 
 
 
 
 
  22. August 2017 

  Az.: 2.40.20 – 2.09.30 

 
Vermerk zur Trennungsrechnung bzw. Darstellung von Leistungsbeziehungen in 
den Jahresabschlüssen der Johann-Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main und des Universitätsklinikums Frankfurt  

  

A. Rechtliche Grundlagen der Bilanzierung des Fachbereichs Medizin 
der  
Johann-Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, rechtsfä-
hige Stiftung des öffentlichen Rechts, sowie des Universitätsklini-
kums Frankfurt, Anstalt des öffentlichen Rechts, Frankfurt am 
Main 

 

1. Die Rechnungslegung der Stiftungsuniversität hat gemäß § 89 Abs. 2 HHG ent-
sprechend den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs (HGB) 
für große Kapitalgesellschaften sowie des EGHGB zu erfolgen. Für Zwecke der 
Erstellung des Gesamtabschlusses des Landes Hessen sowie für die Berichterstat-
tung an das Hessische Ministerium für Wissenschaft  und  Kunst  sind  die Vor-
schriften  der  Hessischen  Landeshaushaltsordnung, u.a. des Verwaltungskon-
tenrahmens des Landes Hessen, zu beachten. Der Fachbereich Medizin, an der 
Goethe-Universität, wird im Jahresabschluss der Goethe-Universität ausgewie-
sen.  

 

2. Das Universitätsklinikum erstellt seinen Jahresabschluss, in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs (HGB), für 
große Kapitalgesellschaften und unter Berücksichtigung der ergänzenden Vor-
schriften der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von 
Krankenhäusern (Krankenhaus - Buchführungsverordnung - KHBV). Darüber 
hinaus sind die Vorschriften gemäß § 18 Abs. 1 UniKlinG zum Lagebericht zu be-
achten. 

 

3. Die Zusammenarbeit zwischen Universitätsklinikum und Universität wird in  
§ 15 UniKlinG geregelt. Danach haben die Universität, insbesondere deren Fach-
bereich Medizin, und das Universitätsklinikum eng zusammenzuarbeiten. Die 
Einzelheiten der Zusammenarbeit sind in einer Vereinbarung zwischen Klini-
kumsvorstand, Dekanat und Präsidium zu regeln. Nach § 15 Abs. 2 erstatten die 
Universität und das Universitätsklinikum einander die Kosten der erbrachten 
Leistungen nach Maßgabe der getroffenen Vereinbarungen. 
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4. Im September 2003 wurde zwischen dem Präsidium der Johann Wolfgang Goe-
the- Universität, dem Dekanat des Fachbereichs Medizin sowie dem Universitäts-
klinikum Frankfurt eine Vereinbarung gemäß § 15 UniKlinG über die Übertra-
gung des Zuschusses sowie über die Zusammenarbeit bei der Erfüllung der Auf-
gaben in Forschung, Lehre, Verwaltung und Krankenversorgung geschlossen. 

 

5. Ziel der Kooperationsvereinbarung ist gemäß § 1 die Forschungsförderung auf 
international kompetitivem Niveau, die kontinuierliche Verbesserung der aka-
demischen Lehre in den Studiengängen des Fachbereichs, die Unterstützung 
der innovativen Patienten - Maximalversorgung auf universitärem Niveau ge-
mäß den Zielsetzungen des Klinikums sowie die Entwicklung der Erprobung 
neuer Strukturen in der Verwaltungszusammenarbeit von Universität, Fachbe-
reich und Klinikum. 

 

6. Gemäß § 2 werden die dem Fachbereich durch das universitätsinterne Mittel-
verteilungssystem zugeleiteten Landesmittel (Wirtschaftsplanzuschuss, beste-
hend aus Erfolgsplanzuschuss und Finanzplanzuschuss) durch das Klinikum 
treuhänderisch vereinnahmt, bewirtschaftet und bilanziert. Diese Vorgehens-
weise ist durch einen entsprechenden Vermerk im Wirtschaftsplan gedeckt. Das 
Klinikum verwendet den ihm zustehenden Anteil zur Erfüllung seiner Aufgaben 
nach § 5 UniKlinG. 

 

7. Das Klinikum verwaltet im Auftrag der Universität (§ 3) die Zuweisung für den 
Fachbereich Medizin für Forschung und Lehre sowie die vom Fachbereich Me-
dizin eingeworbenen Drittmittel, Spenden und Stiftungsmittel für den Fachbe-
reich. 

 

8. Gemäß § 6 wird das Klinikum der Universität alle zur Ausgliederung vorgesehe-
nen Positionen erläutern und ihre Existenz sowie die Wertansätze so belegen, 
dass die Universität ihrerseits den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
und Bilanzierung (Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung) gerecht werden 
kann. 

 

B. Darstellung der grundsätzlichen Handhabung und deren Zuläs-
sigkeit 

 

9. Grundlage für den Ausweis, der auf den Fachbereich Medizin entfallenden Aktiva 
und Passiva sowie Erträge und Aufwendungen im Jahresabschluss der Universi-
tät, ist die sogenannte Trennungsrechnung des Universitätsklinikums Frankfurt. 
Das Universitätsklinikum erfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dem Klinikums-Betrieb und ermittelt die jeweiligen Erträge und Auf-
wendungen, die davon auf den Fachbereich Medizin der Universität entfallen, in 
einer gesonderten Rechnung, durch Trennung von denjenigen Erträgen und 
Aufwendungen, die auf die Krankenversorgung entfallen. Die vom Universitäts-
klinikum erstellte Trennungsrechnung wirkt sich dann in der Ergebnisrechnung 
der Universität aus. 
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10. Aufgrund des Kooperationsvertrages, gemäß§ 15 UniKlinG, werden in den 
Jahresabschlüssen der Universität und des Universitätsklinikums, seit 2001, 
für die treuhänderische Abwicklung aus Landes- und Drittmitteln, des Fachbe-
reiches Medizin, entsprechende Treuhandforderungen bzw. Treuhandverbind-
lichkeiten ausgewiesen. Das Universitätsklinikum verwaltet im Auftrag der Goe-
the-Universität die zugewiesenen Mittel des Fachbereichs Medizin für For-
schung und Lehre. Gleiches gilt für die vom Fachbereich eingeworbenen Dritt-
mittel, Spenden und Stiftungsmittel. Der dem Fachbereich Medizin zustehende 
Anteil wird vom Universitätsklinikum vereinnahmt, bewirtschaftet und treu-
händerisch (Treuhandverbindlichkeiten) bilanziert. Die Universität weist ihrer-
seits, in ihrem handelsrechtlichen Jahresabschluss, die entsprechenden Treu-
handforderungen gegen das Universitätsklinikum aus; zweckgebundene Ergeb-
nisrücklagen aus den Jahresergebnissen des Fachbereichs Medizin werden eben-
falls in dem Eigenkapital der Universität passiviert. 

 

11. Diese Handhabung, d.h. ein „Doppelausweis" in der Gewinn- und Verlust-Rech-
nung, steht im Einklang mit den oben aufgeführten rechtlichen Grundlagen, ins-
besondere des Uniklinika-Gesetz und der darauf beruhenden dreiseitigen Ver-
einbarung gemäß  
§ 15 UniKlinG sowie auch den Anforderungen, die sich aus den Abstimmungen 
der Hessischen Universitäten und Universitätsklinika mit den beauftragten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften (z.B. ergänzende Kontierungsrichtlinien, ver-
schiedene Vermerke) seit dem Jahr 2001 ergeben haben. Sie ist auch im Hin-
blick auf die Handhabung, zu vergleichbaren Problemstellungen, in anderen 
Bundesländern vergleichsweise transparent und fortentwickelt. 

 
 

C. Darstellung der aktuellen Vorgehensweise  

 
12. Derzeit werden auf Basis der rechtlichen Vorgaben seitens des Universitätsklini-

kums zunächst die, unmittelbar der Universität, zuzurechnenden Vermögensge-
genstände und Schulden, teilweise, sowie Aufwendungen und Erträge vollstän-
dig (insbesondere aus den vorklinischen Bereichen, entsprechend den Anlagen 
zum UniKlinG zur Vereinbarung nach § 15 UniKlinG) aus dem Abschluss des 
Universitätsklinikums vorab separiert und der Universität für Zwecke der Bilan-
zierung übermittelt. Diese Vorgehensweise ist durch die aktuellen rechtlichen 
Vorgaben gedeckt. 

 

13. In einem zweiten Schritt wurde bis einschließlich 2012 eine Trennungsrechnung 
zwischen Universitätsklinikum und Fachbereich (Medizinische Fakultät) u.a. 
hinsichtlich der klinischen Bereiche vorgenommen, indem auf Basis der Kosten-
stellenauswertungen, auf Ebene des SAP- CO-Moduls, die dem Fachbereich zu-
zurechnenden Aufwendungen und Erträge ermittelt wurden. Diese wurden ent-
sprechend der Vereinbarung, nach § 15 UniKlinG, an die Universität übermittelt 
und über das Treuhandverhältnis grundsätzlich korrespondierend im Abschluss 
der Universität erfasst; lediglich im Falle von ausstehenden Einigungen, zu be-
stimmten Themen der Trennungsrechnung, wurden z.T. zunächst einseitig Risi-
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ken als Rückstellungen/Verbindlichkeiten ohne korrespondierende Forderungs-
buchung auf der Seite des Partners erfasst. Diese Vorgehensweise hatte zur 
Folge, dass Aufwendungen und Erträge grundsätzlich spiegelbildlich in den Jah-
resabschlüssen von Universitätsklinikum und Universität abgebildet wurden. Das 
Jahresergebnis des Fachbereichs Medizin beeinflusst jedoch, aufgrund der recht-
lichen und wirtschaftlichen Verantwortung der Universität für diesen Fachbe-
reich, lediglich den Jahreserfolg in der Ergebnisrechnung der Universität. 

 

14. Der „Doppelausweis", der dem Fachbereich Medizin zuzurechnenden Aufwen-
dungen und Erträge, ist die logische und zwangsweise Konsequenz des in der § 
15 Vereinbarung niedergelegten Treuhandverhältnisses und der Tatsache, dass 
der Fachbereich Medizin integraler Bestandteil der Universität ist. 

 

15. Im Jahr 2013 hat das Universitätsklinikum in Abstimmung mit der Universität 
bzw. dem Fachbereich Medizin, in SAP FI (Finanzwesen), Geschäftsbereiche de-
finiert, um die Ergebnisse der Trennungsrechnung einfacher und transparenter, 
auf Ebene der externen Rechnungslegung, ermitteln zu können als dies bisher 
unter Zuhilfenahme der internen Kostenrechnung, auf Ebene SAP-CO, der Fall 
war. Somit ist auch für die unterjährige Steuerung ein einfacheres Erstellen von 
Quartals- und Monatsabschlüssen möglich. 

 

16. Inhaltlich führen beide Methoden, d.h. die Vorgehensweise bis einschließlich 
2012 und die aktuelle Abbildung unter Verwendung von Geschäftsbereichen, 
zum gleichen Ergebnis, insofern ist auch die neue Handhabung zu den bisheri-
gen rechtlichen Vorgaben konform. Unter den gegebenen Umständen stellt die 
Abbildung über Geschäftsbereiche einen ausgewogenen Kompromiss zwischen 
inhaltlicher Transparenz und dafür benötigtem Ressourceneinsatz dar. 

 

D. Darstellung von künftigen möglichen Gestaltungsalternati-
ven 

 

a) Abbildung in einem separaten Buchungskreis 

 

17. Die alternative Darstellung des Fachbereichs in einem separaten Buchungskreis 
erscheint im Hinblick auf sich daraus ergebende zusätzliche Fragen, hinsichtlich 
der Abgrenzung und Zuordnung von Vermögensgegenstände und Schulden sowie 
der zusätzlichen Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen, unter Abwä-
gung des zusätzlichen Ressourcenverbrauchs in Relation zum inhaltlichen Er-
kenntnisgewinn, als nicht sinnvoll und nicht effizient. 

 

18. Auch durch die notwendige Aufteilung von Buchungsbelegen auf die jeweiligen 
Buchungskreise sowie den zusätzlichen Anfall von Buchungsbelegen aus Verrech-
nungen zwischen den Buchungskreisen ergeben sich weitere Zusatzaufwendun-
gen sowohl im Bereich der Finanzbuchhaltung, der Kostenrechnung und der 
Budgetsteuerung als auch im  IT-Bereich. 
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19. Der Fachbereich Medizin ist zudem rechtlich unselbständiger Bestandteil der 
Universität und wird als Teil des Jahresabschlusses der Universität in die Kon-
zernbilanzierung des Landes Hessen einbezogen. 

 

b) Abbildung z.B. im Rahmen einer Geschäftsbesorgung  ohne Treuhandver-
hältnis 

 

20. Fraglich ist, ob eine Bewirtschaftung der Mittel des Fachbereichs Medizin durch 
das Universitätsklinikum auch ohne ein Treuhandverhältnis, im Sinne einer 
Geschäftsbesorgung/Auftragsverwaltung durch das Universitätsklinikum, für 
Rechnung des Fachbereichs/der Universität möglich wäre. 

 

21. Dabei ist zu beachten, dass die enge Zusammenarbeit zwischen dem Fachbe-
reich Medizin und dem Universitätsklinikum gewollt sowie im Sinne einer 
„Kuppelproduktion" auch systemimmanent ist und vor diesem Hintergrund 
auch im hessischen Universitätsklinikumsgesetz (UniKlinG) seinen Nieder-
schlag gefunden hat. 

 

22. Darüber hinaus war die seitherige Vorgehensweise auch Grundlage und Gegen-
stand einer Abstimmung mit den Finanzbehörden im Wege einer verbindlichen 
Auskunft in den Jahren 2012 bis 2015 hinsichtlich der Vorgehensweise auf Basis 
der Vereinbarung gemäß § 15 Universitätsklinikumsgesetz (UniKlinG). 

 

23. Die Zuordnung und Bilanzierung des Anlagevermögens bei gemischt genutzten 
Anlagegütern wäre hierdurch nicht erleichtert, eine Zuordnung z.B. nach dem 
Überwiegenheitsprinzip zum Fachbereich Medizin, Universitätsklinikum sowie 
dem Bereich Drittmittel ist auch in diesem Falle notwendig. Darüber hinaus 
ergäben sich zusätzliche Fragenstellungen und Abstimmungsbedarf z.B. im Zu-
sammenhang mit der Zuordnung/Inventur des Anlagevermögens, die zu einem 
erhöhten Verwaltungsaufwand führen würden und Anpassungen/Veränderun-
gen in der Darstellung in Jahresabschluss und Kostenrechnung nach sich ziehen 
würden.  

 

24. Dies auch vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die Gebäude derzeit voll-
ständig beim Universitätsklinikum bilanziert sind (und insoweit auch keine 
vollständige Ausgliederung hinsichtlich des Bereiches Vorklinika erfolgt, vgl. 
Text 12). Entsprechend wäre festzulegen, wer künftig welche Gebäude bilanzie-
ren und ggf. in der Folge auch bewirtschaften soll. 

 

25. Allerdings könnten bestimmte Aufwendungen und Erträge, von gemischt ge-
nutzten Einrichtungen, originär dem Abschluss der Universität zugeordnet wer-
den, so dass das spiegelbildlich darzustellende Verrechnungs- und Ausweisvolu-
men in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber der bisherigen Lö-
sung verringert werden könnte. 

 

26. Hierzu wäre allerdings eine Anpassung der bisherigen § 15-Vereinbarung und 
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ggf. eine erneute Abstimmung mit den Finanzbehörden, zur Vermeidung steu-
erlicher Risiken, notwendig. Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie die künftige 
steuerrechtliche Beurteilung der Kooperationsvereinbarungen zwischen Uni-
versitätskliniken und medizinischen Fakultäten im Kooperationsmodell nach 
der Neuregelung im § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) und dem Ablauf der Über-
gangsregelung ab dem 01. Januar 2021 sein wird.   

 

27. Für Zwecke der Konzernberichterstattung ist auf Ebene des Universitätsklini-
kums wie auch auf Ebene der Universität festzustellen, dass inhaltlich auf Ebene 
der Universität sich grundsätzlich keine wesentlichen Änderungen ergeben wür-
den, da weiterhin die sich im Rahmen der Trennungsrechnung ergebenden Ver-
mögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge sowohl in 
Einzel- als auch Konzernabschluss (Teilkonzernabschluss Land Hessen) abzubil-
den sind. Auf Ebene des Universitätsklinikums ergäbe sich, in der Abbildung 
ohne Treuhandverhältnis, eine Verringerung des bisher treuhänderisch erfassten 
Bilanzierungs- und Verrechnungsvolumens in Einzel- und Konzernabschluss. 
Konzernspezifische Besonderheiten, im Hinblick auf zusätzliches oder entfallen-
des Konsolidierungsvolumen, sind hingegen nicht zu erwarten. 

 

E. Vermerk der beauftragten Wirtschaftsprüfer über Finanz-
informationen für den Teilbereich Forschung und Lehre in 
den Jahresabschlüssen 2015 und 2016 des Universitätskli-
nikums Frankfurt am Main (Anstalt des öffentlichen 
Rechts) 

 

28. Das Universitätsklinikum stellt, als Anstalt des öffentlichen Rechts, einen Jah-
resabschluss nach den Rechtsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und 
der Krankenhausbuchführungsverordnung auf. Der Fachbereich Medizin ist als 
integraler Bestandteil der Universität im Jahresabschluss derselben, nach den 
Rechtsvorschriften der Hochschulfinanzverordnung (HFVO) und der Finanzie-
rungsvereinbarung mit dem Land Hessen, zu berücksichtigen. Gemäß der 
neuen, aber noch nicht unterzeichneten und geeinten § 15-Vereinbarung, soll 
nach der Anlage H ein durch den Wirtschaftsprüfer zu bescheinigender Teiljah-
resabschluss für den Fachbereich Medizin aufgestellt und geprüft werden. Diese 
Anforderung wurde ab dem Jahresabschluss 2015 erstmalig umgesetzt in Form 
einer Finanzinformation für den Teilbereich Forschung und Lehre nach einem 
Rechnungslegungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW).  

 

29. Bei der Darstellung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten wird Bezug ge-
nommen auf die Regelung in § 7 Abschnitt 1 der § 15-Vereinbarung. Die Auf-
teilung folgt dabei der Zuordnung der organisatorischen Einrichtungen, d.h. die 
Vermögens- und Schuldposten (inkl. Drittmittel) der Einrichtungen, die nicht 
mehr Bestandteil des Universitätsklinikums sind (Anlage A in der jeweils gülti-
gen Fassung), sind – betreffend Anlagevermögen (Aktiva) und korrespondieren-
der Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen (Passiva) – 
nicht Bestandteil der Bilanz des Universitätsklinikums oder werden aus der Ge-
winn- und Verlustrechnung des Universitätsklinikums ausgegliedert und in die 
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Teil- Bilanz und Teil – Gewinn- und Verlustrechnung der Universität übernom-
men. Daneben sind in der Bilanz des Universitätsklinikums für alle relevanten 
Bilanzpositionen im Rahmen des Treuhandverhältnisses entsprechende „Da-
von“-Vermerke auszuweisen. Der für den Jahresabschluss 2016 notwendige 
Saldennachweis zum Bilanzstichtag über die entsprechenden Forderungen und 
Verbindlichkeiten aus Sicht der Universität findet sich als Anlage 1 beigefügt. 
Weiterhin als Anlage 2 beigefügt der Mittelverwendungsnachweis für den Lan-
deszuschuss des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main für den Jahresabschluss 2016 auf Basis der Aufwendungen und Erträge 
aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet.  

 

30. Zwischen dem Fachbereich Medizin der Goethe-Universität und dem Universi-
tätsklinikum bestehen im Wesentlichen, aus der Zuordnung von Personalkos-
ten, ungeeinte Sachverhalte in Höhe von 5,4 Mio. EUR (gemäß der Teiljahres-
abschlussbescheinigung nach dem IDW-Prüfungsstandard 720). Das Universi-
tätsklinikum Frankfurt hat diesem Risiko durch Bildung einer Rückstellung in 
Höhe von TEUR 949 Rechnung getragen. Eine finale Klärung wird in 2017 her-
beigeführt. Die Rückstellung wird, seitens der Universität bzw. des Fachbereichs 
Medizin, als zu niedrig bewertet angesehen.  
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F. Zusammenfassung 

 

31. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die derzeit angewandte Vorgehensweise 
(Abbildung unter Verwendung von Geschäftsbereichen) im Rahmen der Tren-
nungsrechnung den aktuellen rechtlichen Vorgaben, insbesondere des Testats in 
den Jahresabschlüssen der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
den Abstimmungen mit den Finanzbehörden entspricht. 

 

32. Die Einrichtung eines separaten Buchungskreises erscheint als möglich aber 
nicht notwendig, da mit der Abbildung über Geschäftsbereiche sich auch ohne 
zusätzlichen Aufwand zur Abgrenzung und Zuordnung von Vermögensgegen-
ständen und Schulden sowie der zusätzlichen Verrechnung von Aufwendungen 
und Erträgen die notwendigen Informationen für den Jahresabschluss und be-
triebswirtschaftlichen Steuerungsinformationen zur Führung des Fachbereichs 
Medizin ermitteln lassen. 

 

33. Falls eine vollständige Ausgliederung des Fachbereichs Medizin, für Zwecke des 
Jahresabschlusses, in der Zukunft erfolgen sollte, wäre eine Vielzahl von Ab-
grenzungs-/Zuordnungsfragen zu lösen, die auf Grund der engen Verzahnung 
mit dem Universitätsklinikum nur schwer vollständig und sachgerecht zu beant-
worten sind. Dies lässt sich insbesondere aus den Erfahrungen der Universitäten 
bzw. Medizinfachbereiche in Gießen und Marburg in den Jahren 2005 und 
2006 infolge der Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg 
erahnen. Zudem ist diese Lösung nicht mit den derzeit geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen vereinbar, d.h. hierzu müssten der rechtliche Rahmen 
(insbesondere das hessische UniKlinG sowie die Vereinbarung nach § 15 Uni-
KlinG) überarbeitet werden und zusätzliche Abstimmungen mit den Finanzbe-
hörden erfolgen. 
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Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“) 
zwischen den Universitäten Gießen und Marburg (und ihren Fachbereichen Medizin) einerseits 

und der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH andererseits 
 
 
0. Vorbemerkung 
 
Der Begriff der Trennungsrechnung wird in der Hochschulmedizin häufig mit Blick auf unterschied-
liche Betrachtungsebenen im Zusammenspiel von Forschung, Lehre und Krankenversorgung verwen-
det. Zu unterscheiden sind:  
 
(a)  der Aspekt des EU-Beihilferahmens bzw. der Vollkostenrechnung, 
(b) die Leistungsverrechnung zwischen den für Forschung und Lehre verantwortlichen 

Universitäten und ihren Fachbereichen Medizin auf der einen Seite und den für Krankenver-
sorgung verantwortlichen Kliniken auf der anderen Seite, 

(c)  das inneruniversitäre finanzielle Zusammenspiel zwischen der Hochschulleitung und ihrem 
jeweiligen Fachbereich Medizin. 

 
Das vorliegende Papier behandelt ausschließlich Ebene (b). 
 
 
I. Zur Einordnung der kooperationsvertraglichen Grundlagen 
 
Die verursachungsgerechte Erstattung der von den Universitätsklinika für Lehre und Forschung er-
brachten Leistungen ist eine komplexe Aufgabe und durchweg hierzulande und insbesondere an al-
len drei hessischen Hochschulmedizinstandorten in verschiedenen Punkten zwischen den Universi-
tätsklinika und den Universitäten strittig. Auch in der Diskussion über den Stand und den Erfolg der 
Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) spielt das Thema der Leis-
tungsverrechnung („Trennungsrechnung“) zwischen den beiden Universitäten und ihren Fachbe-
reichen Medizin einerseits sowie dem UKGM immer wieder eine wichtige Rolle.  
 
Grundsätzlich gilt: 

• Es liegt im maximalen Interesse der Universitäten und ihrer Fachbereiche Medizin, möglichst 
eingehende und präzise Regelungen mit den Universitätsklinika zu treffen und eine größt-
mögliche Transparenz der Mittelverwendung zu erzielen. Entsprechende Regelungen führen zur 
Reduktion des Risikos und ggf. des Ausmaßes der Fehlverwendung von Steuergeldern aus dem 
Hochschulbudget des Landes für Aufgaben der Krankenversorgung, die ausschließlich aus den 
Krankenkassenbeiträgen zu finanzieren sind.  

• Es gibt keinen uns bekannten anderen universitätsmedizinischen Standort in Deutschland, an 
dem die Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“) mit dem in der Vorbereitung der Privati-
sierung erarbeiteten Kooperationsvertrag so systematisch, kriteriengeleitet und verursachungs-
orientiert geregelt ist wie in Gießen und Marburg.  

• Die Gefahr einer mangelnden Transparenz oder Zweckentfremdung von Steuergeldern wird von  
Politik und Gesellschaft mitunter hingenommen, wenn sich sowohl die Universitäten als auch 
die Universitätsklinika in staatlicher Trägerschaft befinden, mitunter in vollständig integrierten 
Organisationsformen (Extremfall: Medizinische Hochschule Hannover). Dabei wird jedoch überse-
hen, dass die damit einhergehende faktische Quersubventionierung der Krankenversorgung durch 
Steuermittel auf Dauer die medizinische Forschung und Lehre nachhaltig schwächt. 

• Die private Trägerschaft des UKGM erfordert in Gießen und Marburg gegenüber allen anderen 
Standorten eine nochmals gesteigerte Verantwortung in Sachen Leistungsverrechnung („Tren-
nungsrechnung“), um Zweckentfremdungen von Steuergeldern und damit Subventionierungs-
tatbestände zu verhindern. Dies ergibt sich u.a. aus den Vorgaben des EU-Beihilferahmens sowie 
der Haushaltsordnung; daher ist dies zu Recht auch die Erwartung des Landesrechnungshofs – 
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und liegt selbstverständlich im ureigenen Interesse des Trägerlandes wie auch der beteiligten 
Universitäten. 

• Die Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“) ist daher in Gießen/Marburg so weit ent-
wickelt worden, dass dieses Modell bundesweit als ausgesprochen innovativ und beispiel-
gebend angesehen wird – trotz mancher Schwächen im Detail und manch strittiger Sachverhalte. 
Die einschlägigen Papiere zur Entwicklung der Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“), 
etwa der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und des Kanzlerarbeitskreises, rekurrieren sehr stark 
auf die Erfahrungen in Gießen und Marburg unter den Sonderbedingungen eines Universitäts-
klinikums in privater Trägerschaft. 

• Die Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“) ist weder ein geeignetes noch ein legitimes 
Instrument, um die chronische Unterfinanzierung der Krankenversorgungsaufgaben der Univer-
sitätsklinika durch eine Umwidmung von Steuergeldern für Forschung und Lehre auszugleichen. 
Im Gegenteil: im Rahmen der Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“) muss es das gemein-
same Interesse des Landes Hessen, der beiden Universitäten Gießen und Marburg und ihrer Fach-
bereiche Medizin sein, alle Haushaltsmittel des Landes, die für Forschung und Lehre vorgesehen 
sind, vor Zweckentfremdungen und Subventionierungen von Krankenversorgungsaufgaben zu 
schützen. 

 
 
II. Grundsätze der Leistungsverrechnung 
 
Die Aufgabe des UKGM besteht darin, die Fachbereiche Medizin der beiden Universitäten in der 
klinischen Forschung und Lehre zu unterstützen, dabei die grundgesetzlich geschützten Freiheits-
rechte der Universitäten und ihrer Mitglieder in der Wissenschaft zu wahren und sicherzustellen. 
Diese öffentliche Aufgabe, die üblicherweise auch von einem Universitätsklinikum in öffentlicher 
Trägerschaft wahrgenommen wird, nimmt UKGM als vom Staat mit dieser Aufgabe „Beliehener“ 
wahr. Es untersteht daher insoweit auch der Rechtsaufsicht des HMWK. Die Art und der Umfang der 
Unterstützungsaufgaben von UKGM haben sich am Bedarf der Fachbereiche Medizin zu orientieren. 
Dieser Zusammenhang begründet im Übrigen, warum das UKGM – wie auch alle anderen Universi-
tätsklinika bundesweit – im Wissenschaftsministerium ressortiert (und nicht im Sozial- bzw. Gesund-
heitsministerium). 
 
Der Kooperationsvertrag geht von einer Reihe von sogenannten „Wesentlichkeitsgrundsätzen“ aus. 
Zu den Wesentlichkeitsgrundsätzen zählt insbesondere der Grundsatz der wechselseitigen Kosten-
erstattung. Dieser besagt, dass jeder seinen Aufwand zu tragen hat: reine Forschungs- und Lehrsach-
verhalte werden durch die Universitäten und reine Krankenversorgungssachverhalte durch UKGM 
finanziert; die Finanzierung von sog. Mischsachverhalten, bei denen uno actu sowohl Forschungs- 
und/oder Lehraufgaben als auch Krankenversorgungsaufgaben vorliegen, erfolgt – soweit möglich – 
nach verursachungsgerechter Zuordnung. Gegebenenfalls können hier nach den Regelungen des 
Kooperationsvertrages bzw. im gegenseitigen Einvernehmen Pauschalierungen erfolgen. 
 
Die Wesentlichkeitsgrundsätze sowie die weiteren vertraglichen Grundlagen der Governance und 
Zusammenarbeit – und damit die konzeptionellen Grundlagen des Kooperationsvertrages – sind 
zwischen den Vertragspartnern seit der Privatisierung weitgehend unumstritten; die bisherigen 
inhaltlichen Diskussionen bezogen sich in der Regel auf Fragen der Auslegung der o.g. Grundsätze 
und Grundlagen im Rahmen der konkreten Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“).  
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III. Konkrete Regelungssachverhalte im Kooperationsvertrag 
 
Der Kooperationsvertrag trifft detaillierte Erstattungsregelungen für die Bereiche Personal, Verwal-
tungsleistungen für die Fachbereiche, Betriebskosten für in Anspruch genommene Räume, Sachkos-
ten sowie zu Investitionen und Instandhaltung. Regelungen wie diejenigen zur Abrechnung der Be-
triebskosten oder die bedarfs- und leistungsorientierte Vereinbarung von Personalkontingenten für 
Aufgaben in Forschung und Lehre zeigen, dass eine Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“) 
grundsätzlich möglich und praktikabel ist.  
 
Über die Erstattungssachverhalte hinaus trifft der Kooperationsvertrag auch in Konkretisierung der 
Vorgaben durch das Hessische Hochschulgesetz (HHG) und das Universitätsklinikumsgesetz (Uni-
KlinG) Verfahrens- und Zuständigkeitsregelungen zur Zusammenarbeit der Beteiligten. Als weitge-
hend positives Beispiel ist hier etwa die Zusammenarbeit in den Berufungsverfahren zu nennen, bei 
denen das Präsidium bzw. das Dekanat mit der berufenen Person die Forschungs- und Lehrsachver-
halte und UKGM die das Chefarztverhältnis betreffenden Sachverhalte verhandelt. Hier konnten seit 
der Privatisierung im Jahre 2006 in Gießen und Marburg insgesamt 136 Berufungsverfahren (davon 
Rufannahme von 109 Erstplatzierten, dies entspricht ca. 80%) erfolgreich zum Abschluss gebracht 
werden.  

 
IV. Ausgewählte Streitfälle in der Leistungsverrechnung („Trennungsrechnung“) 
 
In Gießen und Marburg ist die Auslegung der Regelungen des Kooperationsvertrags zwischen den 
Universitäten und UKGM in mehreren Bereichen streitig. Im Folgenden sind zwei exemplarische 
Streitfragen erläutert: 
 
1. Finanzierung der Vergütungen für Chefärztinnen und Chefärzte 
 
Professorinnen und Professoren, die in der Krankenversorgung tätig sind, sind Beamte bzw. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen und werden im Sinne einer Vollzeitstelle dotiert. Der 
Kooperationsvertrag sieht mit Blick auf den Arbeitsaufwand, den Chefärztinnen und Chefärzte im 
Bereich der Krankenversorgung zu leisten haben, die hälftige Erstattung der Professorenvergütung 
durch UKGM an die jeweilige Universität vor. Die Chefärztinnen und Chefärzte erhalten zusätzlich 
noch eine Vergütung aus einem mit UKGM abzuschließenden Chefarztvertrag für ihre Aufgaben in 
der Krankenversorgung.  Eine Beteiligung der Universitäten an der Finanzierung der zusätzlichen 
Chefarztvergütung ist vertraglich nicht vorgesehen. Trotz dieser eindeutigen Regelung hat UKGM 
verlangt, dass sich die Universitäten mit 50% auch an den Chefarztvergütungen finanziell beteiligen 
sollen. Die Chefarztverträge, die das frühere Privatliquidationsrecht abgelöst haben, beziehen sich 
ausschließlich auf Sachverhalte der Krankenversorgung. Demzufolge erhält UKGM auch die aus der 
Chefarztbehandlung resultierenden Einnahmen, an denen dann die Chefärztin bzw. der Chefarzt 
beteiligt wird. Eine finanzielle Beteiligung der Universitäten an den Chefarztverträgen wäre daher 
nicht nur systemwidrig, sondern würde überdies hinaus auch eine verbotene Subventionierung dar-
stellen. 
 
2. Hochschulambulanzen 
 
Im Kooperationsvertrag ist geregelt, dass die durch Forschung und Lehre verursachten Mehrkosten 
der Hochschulambulanzen bereits durch die allgemeinen Erstattungsregelungen zu Personal, Verwal-
tungsbedarf und Betriebskosten erfolgen. Eine darüber hinaus gehende Abrechnung von Kosten sieht 
der Vertrag mit Ausnahme eines jährlichen Zuschusses an die Gesellschaft für die zahnmedizinische 
Ambulanz in Marburg ausdrücklich nicht vor. UKGM hat dennoch zusätzliche Kosten geltend ge-
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macht, die von Seiten der Universitäten unter Hinweis auf die eindeutigen rechtlichen Regelungen 
des Vertrages zurückgewiesen wurden.  
UKGM hat nach dem Kooperationsvertrag Hochschulambulanzen im Rahmen seiner Unterstützungs-
pflicht zu betreiben, da diese für die Ausbildungskapazität des klinisch-praktischen Studienabschnitts 
im gleichen Umfang wie zum Zeitpunkt der Privatisierung zu erhalten sind. Hiervon zu unterscheiden 
ist die darüber hinausgehende ambulante medizinische Versorgung durch UKGM. Diese erfolgt nicht 
zum Zweck der Erfüllung der Aufgaben des Fachbereichs in der Lehre, sondern u.a. aufgrund der 
Rechtsgrundlagen des § 116 b SGB V, der sog. ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, auf-
grund persönlicher Ermächtigungen, aber auch im Rahmen des Privatliquidationsrechts. Insbeson-
dere im Rahmen der Notfallversorgung erfolgen ambulante Behandlungen, die in keinem Zusam-
menhang mit den Aufgaben des Fachbereichs stehen. Diese ambulanten Behandlungen erfolgen im 
Rahmen der Krankenversorgung und dienen UKGM u.a. dazu, Patientinnen und Patienten für die 
stationäre Behandlung zu rekrutieren. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten sind deshalb nicht 
von den Universitäten zu übernehmen, da die Vielzahl an Behandlungsfällen weit über das hinaus-
geht, was für die Ausbildung der Studierenden benötigt wird. 
 
 
3. Erstattung von Betriebskosten 
 
Die Universitäten erstatten UKGM einen Anteil der Betriebskosten für die Nutzung der Gebäude, die 
durch das Land an UKGM übertragen worden sind. Im Jahr 2006 wurde mangels Vorliegen genauerer 
Daten davon ausgegangen, dass der Anteil der Universitäten 20% betrug. Der Vertrag sieht vor, dass 
in den Folgejahren die objektbezogene Kostenartenrechnung hätte weiter ausgebaut werden müs-
sen. Ziel des Vertrages ist es, in gegenseitiger Abstimmung eine möglichst verbrauchsabhängige Ab-
rechnung der Betriebskosten herbeizuführen. Dort, wo dies nicht leistbar ist, soll in gegenseitiger 
Abstimmung eine möglichst verbrauchsnahe Abrechnung nach Maßgabe der jeweils genutzten 
Fläche herbeigeführt werden. Eine solche Weiterentwicklung ist, trotz vieler Bemühungen, in den 
vergangenen Jahren in Gießen nicht zustande gekommen. UKGM fordert dort weiterhin eine pau-
schale Beteiligung der Universität in Höhe von 20% der Betriebskosten, obwohl dieser Ansatz – etwa 
aufgrund der Konzentration von Flächen und dem Bezug von Neubauten – überholt ist. Ferner ver-
tritt UKGM die Auffassung, dass sich die Universitäten trotz Auszugs auch an den noch anfallenden 
Betriebskosten leerstehender Gebäude zu beteiligen hätten. Auch dies haben die Universitäten zu-
rückgewiesen, da der Kooperationsvertrag für die Betriebskostenerstattung die Nutzung durch die 
Universitäten voraussetzt. 
 

 
V. Aktueller Stand und Weiterentwicklung der Leistungsverrechnung 
 
Das Land Hessen, die Rhön-Klinikum AG, UKGM und die beiden Universitäten Gießen und Marburg 
haben im Mai 2017 eine Vereinbarung zur Weiterentwicklung der mittelhessischen Universitätsmedi-
zin beschlossen. In diesem „Zukunftspapier“ sind pauschalierte Erstattungen für die kommenden fünf 
Jahre bis einschließlich 2021 vorgesehen. Gleichzeitig sieht das Zukunftspapier vor, dass unverzüglich 
Verhandlungen über ein neues Abrechnungsprozedere aufgenommen werden, um die bisherigen 
Streitpunkte zu beseitigen. 
 
Für die Zeit ab 2022 sollen im Lichte der Erfahrungen seit 2006 die Modalitäten der Leistungsver-
rechnung im Verhandlungsweg weiterentwickelt werden. Die Abkehr von dem Abschlagszahlungs-
mechanismus sowie die Zusammenführung von Aufgabenverantwortung und Budgethoheit für For-
schung und Lehre sind dabei Kernanliegen der Universitäten und ihrer Fachbereiche Medizin. 
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Statement des Ärztlichen Direktors der Charité zur Anhörung Trennungsrechnung im hessischen 

Landtag am 14. September 2017  

 

Die Charité führt seit über zehn Jahren eine Trennungsrechnung nach Berliner 

Universitätsmedizingesetz durch. Diese trennt nach Forschung und Lehre (Teilwirtschaftsplan 

Medizinische Fakultät) und Krankenhausbetrieb (Teilwirtschaftsolan Klinikum). Zusätzlich hat die 

Charité 2015 eine EU-Trennungsrechnung etabliert. Diese richtet sich nach Art der Tätigkeiten bzw. 

Erlöse (wirtschaftlich vs. nicht-wirtschaftlich). 

 

1. Trennungsrechnung nach BerlUniMedG: 

 Die Fakultätsleitung und die Klinikumsleitung stellen nach § 25 Abs 2 BerlUniMedG jeweils 

für ihren Geschäftsbereich innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres die 

Jahresbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang einschließlich des 

Anlagennachweises (Jahresabschluss) sowie den Lagebericht auf:  

o Grundlage der Aufteilung der Gewinn- und Verlustrechnung des Gesamtabschlusses 

der Charité - Universitätsmedizin ist zunächst grundsätzlich die Trennung aus der 

Kostenrechnung (SAP CO und SAP-New GL) der Charité. Es erfolgt eine Trennung 

sämtlicher Kosten und Erlöse in Klinikum und Fakultät 

o Dazu werden die Kostenstellen den Bereichen Klinikum (z.B. Leistungserbringung 

Krankenversorgung, Klinisches Qualitätsmanagement) und Fakultät (z.B. 

leistungsorientierte Mittelvergabe Forschung, Drittmittel- und 

Studierendenverwaltung) zugeordnet.Die Verwaltungsabteilungen und 

Versorgungsbereiche, die übergreifend tätig sind (z.B. Vorstand, Personal, IT, 

Controlling) sind ein sogenannter Mischbereich. Deren Kosten werden mit der CO-

Umlagerechnung nach festgelegten Aufteilungsschlüsseln auf die Bereiche Klinikum 

und Fakultät verteilt. 

 Die Trennungsrechnung in zwei Teilwirtschaftspläne/Haushaltsbereiche Fakultät und 

Klinikum ist die Grundlage der Logik von Planung, (Budget)Steuerung und Berichtswesen. Sie 

spiegelt sich auch in der gesetzlichen Governance wider (Fakultäts- und Klinikumsleitung als 

Entscheidungsgremien für die jeweiligen Angelegenheiten, Dekan/in und 

Klinikumsdirektor/in als Verantwortliche für den jeweiligen Teilwirtschaftsplan). 

 

2. EU-Trennungsrechnung: 

 Jährliche Erstellung einer EU-Trennungsrechnung an der Charité aufgrund sog. 

Unionsrahmens für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und 

Innovation, Amtsblatt der Europäischen Union, 27.06.2014 (2014/C 198/01) 

 Vorgabe hier ist es, sicherzustellen, dass: „…die nichtwirtschaftlichen und die 

wirtschaftlichen Tätigkeiten und ihre Kosten, Finanzierung und Erlöse klar voneinander 

getrennt werden können, sodass keine Gefahr der Quersubventionierung der 

wirtschaftlichen Tätigkeit besteht.“ 

 Auf Basis der gesetzlichen Trennungsrechnung (s.o.) werden sämtliche Kosten und Erlöse des 

Klinikums und der Fakultät aufgeschlüsselt in wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche 

Tätigkeiten (bis auf die Ebene der einzelnen Kostenstellen) 
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o Klinikum erbringt überwiegend wirtschaftliche Tätigkeiten; 

Bsp. einer nicht-wirtschaftlichen Tätigkeit: Ausbildung in den Pflege- und anderen 

Gesundheitsberufen 

o Fakultät überwiegend mit nicht-wirtschaftlichen Tätigkeiten; 

Bsp. einer wirtschaftlichen Tätigkeit: Auftragsforschung oder Vermietung von 

Infrastruktur (Räume, Geräte) 

 Einmal p. a. wird diese Trennung von Kosten und Erlösen in wirtschaftliche und nicht-

wirtschaftliche Tätigkeiten auf Basis des Jahresabschlusses aufgestellt und ausgewertet: 

o Dabei werden Gemeinkosten so weit möglich verursachungsgerecht den 

Tätigkeitsbereichen zugeordnet  

o wenn die  Erlöse aus wirtschaftlichen Tätigkeiten die so zugeordneten  Kosten 

inklusive der Gemeinkosten decken, werden die Vorgaben des Unionsrahmens 

eingehalten (=keine Quersubventionierung von wirtschaftlichen Tätigkeiten durch 

nicht-wirtschaftliche Bereiche, insbesondere nicht durch den Landeszuschuss für 

Forschung und Lehre)  
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